
EINLADUNG 
zur Gemeindeversammlung 

Dittingen 

Montag, 23. Juni 2025 
20.15 Uhr Gemeindesaal 
im Schulhaus Dittingen 

Traktanden: 

1. Protokoll der Gemeindeversammlung vom 09. Dezember 2024

2. Sondervorlage – Sanierung Kählenweg 1. Etappe

3. Neue Verträge Kreisschulverband / Kreisschulrat

4. Kreditabrechnung – Sondervorlage PV Anlage

5. Jahresrechnung 2024

6. Verschiedenes / Mitteilungen

Das Protokoll der letzten Gemeindeversammlung sowie die detaillierten Unterlagen 
zu den einzelnen Traktanden können 10 Tage vor der Gemeindeversammlung zu 
den ordentlichen Schalteröffnungszeiten auf der Gemeindeverwaltung, Schulweg 2, 
eingesehen werden. Die detaillierten Unterlagen finden Sie auch auf unserer Web-
seite www.dittingen.ch. 

Die Gemeindeversammlungen sind nach § 53 des kantonalen Gemeindegesetzes 
öffentlich. Ab Vollendung des 18. Altersjahres sind Schweizerbürgerinnen und 
Schweizerbürger zu Abstimmungen an der Gemeindeversammlung berechtigt. Nicht 
Stimmberechtigte dürfen nur unter Vorbehalt mitreden. 

Dittingen, 11. Juni 2025 

Gemeinderat Dittingen 

Charlotte Bickel Claudia Lipski 
Gemeindepräsidentin Gemeindeverwalterin 

Schulweg 2 
CH-4243 Dittingen 

 061 766 25 50

E-Mail gemeinde@dittingen.ch 
Internet www.dittingen.ch 



 

 

Traktandum 1 Protokollgenehmigung der Gemeindeversammlung vom 09. Dezember 2024 

Beschlussprotokoll der Gemeindeversammlung Dittingen 
Montag, 09. Dezember 2024 20.15 Uhr im Gemeindesaal Dittingen 
 
Traktandum 1 Protokoll der Gemeindeversammlung vom 28. Oktober 2024 
://: Das Protokoll der Gemeindeversammlung vom 28. Oktober 2024 wird von der Versamm-

lung mit 13 Ja-Stimmen bei 2 Enthaltungen genehmigt. 
Traktandum 2 Seniorenzentrum Passwang – Kreditantrag Annexbau 
://: Der Investitionskredit für den Annexbau des Zentrums Passwang in der Höhe von CHF 

4'034'600.00 wird von der Versammlung mit 10 Ja-Stimmen bei 5 Enthaltungen geneh-
migt. 

Traktandum 3 Steuersätze und Gebühren 2025 
://: Die Steuersätze und Gebühren für das Jahr 2025 werden mit 14 Ja-Stimmen bei 1 Ent-

haltung genehmigt. 
Traktandum 4 Budget 2025 
://: Das Budget 2025 mit einem Mehraufwand von CHF 197'638.00 und Netto-Investitionen 

von CHF 1'090'558.00 wird von der Versammlung einstimmig genehmigt. 
Traktandum 5 Finanzplan 2025-2029 
://: Der Finanzplan 2025-2029 wird von der Versammlung zur Kenntnis genommen. 
Traktandum 6  Information zur Sport- und Freizeitregion Laufental-Thierstein 
://: Die Informationen zur Sport- und Freizeitregion Laufental-Thierstein werden von der Ver-

sammlung zur Kenntnis genommen. 
Traktandum 7 Verschiedenes / Mitteilungen 

Gemäss ordentlichem Protokoll. 
Das Traktanden Nr. 2 unterliegt gemäss § 49 des Gemeindegesetzes dem fakultativen Referendum. Die 
Referendumsfrist von 30 Tagen seit der Beschlussfassung läuft am 08. Januar 2025 ab. 
 
Dittingen, 10. Dezember 2024 
 
 
GEMEINDEVERSAMMLUNG DITTINGEN      

         
Präsidentin            Gemeindeverwalterin 
Charlotte Bickel         Claudia Lipski 

 

 

Der Gemeinderat beantragt der Versammlung das Protokoll der Gemeindeversamm-
lung vom 09. Dezember 2024 zu genehmigen.  



 

 

Traktandum 2 Sondervorlage – Sanierung Kählenweg 1. Etappe 

Sachverhalt 

Die bestehende Bacheindolung an der Dorfstrasse und im Kählenweg erfüllt nicht die Anforde-
rungen des Hochwasserschutzes. Im Bereich der Dorfstrasse und am Anfang des Kählenwegs 
(ca. 45m, bis Einmündung Fussweg vom Schulhaus) wurde diese daher seit 2022 unter Feder-
führung des Kantons Basel-Landschaft ersetzt. Die weitere Erneuerung und die Sicherstellung 
des Hochwasserschutzes (auf ein hundertjähriges Hochwasserereignis) für den gesamten Käh-
lenweg liegt in der Zuständigkeit der Gemeinde Dittingen. Die erste Etappe - ab der Einmündung 
des Fusswegs vom Schulhaus bis zur ersten Abzweigung - wird im vorliegenden Projekt vorge-
sehen. Der weitere Hochwasserschutz bis an die Waldgrenze ist nicht Bestandteil des vorliegen-
den Projektes und muss nachgelagert ausgeführt werden. 

Im Zusammenhang mit der Erneuerung der Bacheindolung werden aufgrund der grösseren Ba-
cheindolung und resultierenden Konflikten mit bestehenden Leitungen auch die Werkleitungen 
(Telefon, Strom, Wasser, TV, Abwasser) erneuert.  

Der neue Strassenaufbau wird gemäss dem Standard für Gemeindestrassen und analog dem 
vorderen Teil des Kählenwegs vorgesehen. Die Anschlussbereiche werden gemäss den Ausfüh-
rungsbestimmungen des Kantons Basel-Landschaft ausgeführt.  

Ablauf 

Der Gemeinderat hat die civil.ing GmbH mit der Planung beauftragt. Das Projekt wurde in Ab-
stimmung mit den entsprechenden Fachpersonen ausgearbeitet.  

Die Anstösser wurden zum Teil bereits persönlich kontaktiert. Die noch nicht kontaktierten Per-
sonen werden vor der Ausführung kontaktiert.  

Am 23. Juni 2025 werden die Kreditanträge der Gemeindeversammlung zur Genehmigung vor-
gelegt. Die Arbeiten werden im Anschluss an das Projekt "Erneuerung Dorfstrasse inkl. Bachein-
dolung" ausgeführt. Dadurch können die bestehende Umfahrung und die Installationsplätze etc. 
genutzt werden. Damit werden Kosteneinsparungen in diesem Bereich erreicht. 

Erläuterungen zum Hochwasserschutz  

Für die Sicherstellung des Hochwasserschutzes wird eine neue Bacheindolung erstellt. Der An-
schlusspunkt ist im südlichen Bereich der KS11 des Projektes „Erneuerung Dorfstrasse“. Im 
nördlichen Bereich wird die neue Bacheindolung an die bestehende Bacheindolung angeschlos-
sen. Die neue Bacheindolung wird mit einem Durchmesser von 80cm vorgesehen. Das Längsge-
fälle beträgt zwischen 52.08‰ und 58.43‰. Es werden drei Kontrollschächte vorgesehen. 

Die Beteiligung des Bundes an den Kosten für die Erneuerung der Leitungen ist noch in Abklä-
rung. 

Erläuterungen zur Abwasserentsorgung 

Die Schmutzwasserleitungen im Projektperimeter werden vollständig zum Ersatz vorgesehen. Es 
handelt sich dabei um den Sammelkanal und sämtliche Hausanschlüsse im Bereich des Kählen-
wegs 1. Etappe. Die Schmutzwasserleitung wird westlich der neuen Bacheindolung geführt. Sie 
wird mit einem Durchmesser von 315mm vorgesehen. Das Längsgefälle beträgt zwischen 
47.83‰ und 59.34‰. Es werden vier Kontrollschächte vorgesehen. 

Damit die Abwasserentsorgung sämtlicher Anstösser während der Bauzeit gewährleistet werden 
kann, werden Provisorien erstellt und ggf. die häuslichen Abwässer temporär gepumpt. 

Erläuterungen zur Wasserversorgung 

Die Fachplanung und Ausführung der Wasserversorgungsleitungen wird durch die Firma Heinis 
AG vorgenommen. Die Leitungen werden aufgrund der höheren Beanspruchung durch das 
Grundwasservorkommen in FZM ausgeführt (analog Leitungen im Bereich der Dorftrasse). Damit 
kann eine wesentlich längere Lebensdauer der Leitungen erreicht werden.  

  



 

 

Erläuterungen zum Spezialtiefbau  

Für die neuen Leitungen muss der Strassenkörper ausgehoben werden. Aufgrund der tiefen Lage 
der Bacheindolung und der Schmutzwasserleitung wird eine Grabentiefe von ca. 2-2.5m benö-
tigt. Die Gebäude entlang des Kählenwegs sind nicht unterkellert. Damit müssen im Bereich der 
bestehenden Gebäude, vorgängig zur Ausführung der Bacheindolung und der Werkleitungen, zur 
Sicherung der Gebäude Unterfangungen erstellt werden. Für die Dimensionierung und Beglei-
tung der Arbeiten wird eine Geologe/Geotechniker als Spezialist beigezogen. 

Erläuterungen zum Strassenbau  

Der Kählenweg weist Breiten zwischen 2.60m und 3.20m auf. Eine Aufweitung ist aufgrund der 
angrenzenden Bebauung nicht möglich. Der Strassenaufbau wird gemäss dem Standard für Ge-
meindestrassen und analog dem vorderen Teil des Kählenwegs vorgesehen. (Deckschicht (AC 
11N, 3,50 cm) / Tragschicht (AC T 22N, 10,00 cm) /Fundation (0/45, 45,00 cm)) 

Die seitlichen Abschlüsse werden angepasst an die jeweilige Situation erstellt. Der Kählenweg 
wird mit einem durchgehenden Gefälle in Richtung Westseite ausgebildet. Zur Fassung und Ab-
leitung des Oberflächenwassers werden Einlaufschächte entlang des Strassenrandes vorgese-
hen. Die bestehenden Dachentwässerungen der Gebäude werden ebenfalls an die neue Bach-
eindolung angeschlossen. 

Zusammenarbeit mit der Burgerkorporation 

Die Burgerkorporation plant das gleichzeitige Verlegen einer Fernwärmeleitung. Somit können 
Synergien genutzt werden. 

a) Kreditantrag Erneuerung Hochwasserschutz Kählenweg im Betrag von CHF 270'000.00 
(Brutto-Kredit) 

 

L=126 m 
Kanalleitungen  47'945.00  

Prov. Umleitung Bachwasser   5'000.00  

Schächte (3 St)  13'500.00  

Rinne   8'500.00  

Kanalbau  74'945.00  

Grabarbeiten inkl. Spriessen und Rohrumhüllung  96'645.00  

Aushub  96'645.00  

Baukosten (Baumeister Hochwasserschutz)    171'590.00  
Honorar und Baunebenkosten (Unterfangungen, Zäune, 
Beweissicherung)           56'530.00  

Baukosten Total Hochwasserschutz exkl. MwSt        228'120.00  

MwSt. 8.10%        18'477.70 

Baukosten Total inkl. MwSt.       246'597.70  

Reserve             23'402.30  

Kreditantrag Total         270'000.00  
 

  



 

 

b) Kreditantrag Erneuerung Trinkwasser-/Quellwasserleitung Kählenweg im Betrag von CHF 
165'000.00 

 
Länge Trinkwasserleitung und Quellwasserleitung je ca. L= 126 m gesamt 
Versorgungsleitung FZM Ø125, ca. L=126m  45'815.00  
Quellleitung FZM Ø150, ca. L=126m  42'970.00  
prov. Hausanschlüsse und Leitungen  6'900.00  

Leitungsbau  95'300.00  
Grabarbeiten inkl. Spriessen und Rohrumhüllung  40'300.00  
Aushub   40'300.00  
Baukosten (Baumeister + Sanitär)      135'600.00  
Honorar und Baunebenkosten (Beweissicherung)           10'690.00  
Baukosten Total Trinkwasser exkl. MwSt.          146'290.00  
  MwSt. 8.10%  11'849.50  
Baukosten Total inkl. MwSt      158'139.50  
Reserve            6'860.50  
Kreditantrag Total       165'000.00  

 
c) Kreditantrag Erneuerung Schmutzwasserleitung Kählenweg im Betrag von CHF 62'500.00 
 
Länge Schmutzwasserleitung TOTAL ca. L= 126 m gesamt 
Schmutzwasserleitung PE Ø315, ca. L=126m  9'450.00  
Schächte (4 Stk.)  6'800.00  
prov. Ableitung  4'725.00  

Leitungsbau  20'975.00  
Grabarbeiten inkl. Spriessen und Rohrumhüllung  18'480.00  
Aushub   18'480.00  
Baukosten (Baumeister + Sanitär)      39'455.00  
Honorar und Baunebenkosten  
(Unterfangungen, Beweissicherung) 

          13'150.00  

Baukosten Total Trinkwasser exkl. MwSt.          52'605.00  
  MwSt. 8.10%  4'261.00  
Baukosten Total inkl. MwSt      56'866.00  
Reserve     5'634.00  
Kreditantrag Total       62'500.00  

  



 

 

d) Kreditantrag Erneuerung Strassenbau Kählenweg im Betrag von CHF 72'500.00 
 
Länge Strasse TOTAL ca. L= 126 m gesamt 
Fundationen  17'920.00  
Abschlüsse   9'900.00  
Beläge  19'335.00  

Strassenbau  47'155.00  
Baukosten (Baumeister)      47'155.00  
Honorar und Baunebenkosten  
(Vermessung, Beweissicherung) 

          12'500.00  

Baukosten Total Trinkwasser exkl. MwSt.          59'655.00 
  MwSt. 8.10%  4'832.05  
Baukosten Total inkl. MwSt      64'487.05  
Reserve            8'012.95  
Kreditantrag Total       72'500.00  

 
Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung die vorliegenden Kreditan-
träge zu genehmigen. 

Traktandum 3 Neue Verträge Kreisschulverband / Kreisschulrat 

Neuausrichtung des Kreisschulverbandes Laufental 

Seit 50 Jahren gibt es den Kreisschulverband Laufental, eine Schule, welche für die Gemeinden 
des Laufentals Angebote der Speziellen Förderung (Einführungsklassen, Kleinklassen, Logopädie 
und ein kleines Pensum Psychomotorik) anbietet. Aktuell gehören acht Gemeinden des Laufen-
tals zum Kreisschulverband (Blauen, Dittingen, Grellingen, Laufen, Liesberg, Roggenburg, 
Röschenz und Wahlen).  

Auf Grund der seit August 2021 gültigen Verordnung für die Sonderpädagogik, welche den Orts-
schulen zusätzliche Ressourcen für die spezielle Förderung zuteilt, drängte sich eine Neuorgani-
sation des Kreisschulverbandes Laufental auf. Ab August 2025 werden vom Kreisschulverband 
Kleinklassen, Logopädie und ein kleines Pensum Psychomotorik geführt.  

In den letzten zwei Jahren wurden viele Diskussionen geführt, welche sich vor allem mit der 
Finanzierung beschäftigten. Bis anhin wurden 30% der gesamten Kosten nach Einwohnerzahl 
der beteiligten Gemeinden (Sockelbeitrag) und 70% der Kosten pro Kind, das im KSV beschult 
wird, finanziert. Diese Sockelbeiträge von 30% wurden von vielen Gemeinden als nicht gerecht 
empfunden und man suchte eine passendere Lösung. Die Gemeinden haben sich auf eine Auf-
teilung in Rahmenkosten (Kosten für die Miete und Bewirtschaftung der Räumlichkeiten, Schul-
leitung und Administration) sowie Betriebskosten (Löhne der Lehr- und Therapiepersonen, 
Schulmaterialien, Beiträge für Lager, Reisen und Exkursionen) festgelegt. Die Rahmenkosten 
werden proportional zur Einwohnerzahl der beteiligten Gemeinden aufgeteilt und die Betriebs-
kosten werden pro Kind, welches den KSV besucht, den Gemeinden in Rechnung gestellt. In der 
neuen Form des KSV werden – vorbehältlich der Genehmigung durch die Gemeindeversamm-
lungen – alle Gemeinden des Laufentals mit Ausnahme von Burg und Duggingen (Blauen, Bris-
lach, Dittingen, Grellingen, Laufen, Liesberg, Nenzlingen, Roggenburg, Röschenz, Wahlen und 
Zwingen) dabei sein.  

Die Rahmenkosten der Kleinklassen belaufen sich auf etwa einen Fünftel der Gesamtkosten der 
Kleinklassen, die Rahmenkosten für die Logopädie machen etwa einen Zehntel der Gesamtkos-
ten der Logopädie aus.  

Diese Veränderung der Kostenverteilung und der Aufnahme weiterer Gemeinden hat eine Ände-
rung des Kreisschulvertrages und des Kreisschulratsvertrages zur Folge. Diese beiden Verträge 
müssen durch die Gemeindeversammlungen aller Gemeinden genehmigt werden; der Kreis-
schulratsvertrag muss danach auch noch in einer Urnenabstimmung vom Souverän genehmigt 
werden 

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, den neuen Vertrag des Kreis-
schulverbandes und des Kreisschulrats zu genehmigen.  



 

 

Traktandum 4 Kreditabrechnung PV Anlage auf dem Schul- und Verwaltungsgebäude 

Die Gemeindeversammlung vom 17. Oktober 2022 hatte die Sondervorlage zum Erstellen einer 
PV Anlage auf dem Schul- und Verwaltungsgebäude inklusiver der Erstellung zweier Ladestatio-
nen für Elektrofahrzeuge im Betrag von CHF 147'500.00 genehmigt. 

Die Anlage wurde in den Jahren 2023 und 2024 erstellt. Für den internen Stromverbrauch wurde 
die Anlage bereits Mitte Juni 2024 in Betrieb genommen. Ab Mitte Dezember 2024 konnte die 
Anlage Strom an die BKW abgeben. 

Kostenzusammenstellung 

Schlussrechnung Stich AG CHF 147'320.40 
Kosten der Verwaltung CHF 3'804.00 

Total Kosten der PV Anlage CHF 151'124.40 

Das bedeutet eine Kostenüberschreitung von CHF 3'624.40, was auf die aktivierbaren Kos-
ten der Verwaltung zurückzuführen ist. 

Von der Firma Pronova AG sind für die Einmalvergütung CHF29'174.90 eingetroffen. Die 
Netto-Kosten belaufen Sich auf CHF 121949.50. 
 
Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung die Kredit-Abrechnung in der 
Höhe von CHF 151'124.40 für die Erstellung der PV Anlage auf dem Schul- und Ver-
waltungsgebäude zu genehmigen. 

 

Traktandum 5 Jahresrechnung 2024 

Jahresrechnung 2024 
Allgemeine Erläuterungen des Gemeinderats zur Jahresrechnung 2024 
Die Jahresrechnung 2024 der Einwohnergemeinde Dittingen schliesst bei einem Aufwand von 
3.480 Mio. CHF und einem Ertrag von 3.513 Mio. CHF mit einem Ertragsüberschuss von CHF 
33'171.37 ab. Gegenüber dem budgetierten Aufwandüberschuss von CHF 209'895.00 ist dies 
eine Verbesserung von CHF 243'066.37. In der Jahresrechnung 2024 wurde 1/5 der bestehenden 
finanzpolitischen Reserve im Betrag von CHF 160'000.00 aufgelöst und der Erfolgsrechnung gut-
geschrieben. Im Budget war eine Auflösung von CHF 41'980.00 vorgesehen. Berücksichtig man 
diese Differenz ergibt sich eine Verbesserung des Ergebnisses von CHF 125'046.37. 

Finanzen und Steuern 

Die Einnahmen aus Steuern natürlicher Personen lagen mit CHF 1.277 Mio. rund CHF 81'000.00 
unter dem budgetierten Betrag. Die Einnahmen aus Steuern juristischer Personen lagen mit CHF 
0.095 Mio. rund CHF 57'700.00 über dem budgetierten Betrag. Die Steuereinnahmen juristischer 
Personen wurden eher zurückhaltend budgetiert. Es sind noch rund 329'000.00 Steuererträge 
aus den Vorjahren eingegangen. Eine genaue Abgrenzung ist praktisch unmöglich, vor allem 
wenn es sich um ausserordentliche Steuereinnahmen handelt. Aufgrund der Steuereinnahmen 
vom Jahr 2023 ist der Finanzausgleich rund CHF 386'000.00 tiefer ausgefallen. Für die Mehrleis-
tungen des Personals und die Rückstellung des Umwandlungssatzes bei der Basellandschaftli-
chen Pensionskasse konnten CHF 2'610.00 Rückstellungen aufgelöst werden. 

Allgemeine Verwaltung 

Die Nettokosten der Allgemeinen Verwaltung liegen rund CHF 1'115.00 über dem budgetierten 
Betrag. Dies kann bei einem Nettoaufwand von rund CHF 550'650.00 als Punktlandung bezeich-
net werden. 

Öffentliche Ordnung und Sicherheit 

In dieser Sparte wurden tiefere Kosten von rund CHF 24'660.00 verzeichnet. Dies ist auf die 
tieferen Kosten der KESB von rund CHF 10'0000.00 und tiefere interne Verrechnung im Katas-
terwesen zurückzuführen. 

  



Bildung 

Die Nettoausgaben für die Bildung liegen rund CHF 16'400.00 über dem budgetierten Betrag. 
Die höheren Kosten sind neben einzelnen Verschiebungen innerhalb der diversen Abteilungen 
auf die rückwirkende Neueinstufung der Schulleitungen zurückzuführen. 

Kultur, Sport, Freizeit und Kirche 

Die Kosten liegen rund CHF 11'450.00 unter dem Budget. Dies ist auf tiefere interne Verrech-
nungen und nicht benötigten Unterhalt zurückzuführen. 

Gesundheit 

Die Netto-Kosten sind rund CHF 56'700.00 höher ausgefallen als budgetiert. Die Entschädigun-
gen an Pflegeheime sind aufgrund der aktuellen HeimbewohnerInnen höher ausgefallen. Die 
ambulante Pflege und die Kosten für die Gesundheitsprävention sind ebenfalls höher ausgefallen. 

Soziale Sicherheit 

Die Nettokosten liegen rund CHF 176'300.00 unter dem budgetierten Betrag. Tiefere Kosten bei 
den Zusatzbeiträgen zu Ergänzungsleistungen, in der Sozialhilfe. Die Regelung, dass das Asyl-
wesen keinen Mehrertrag abwerfen darf wurde wiederum aufgehoben. Deshalb ist dort ein Mehr-
ertrag entstanden. 

Verkehr 

Die Kosten liegen rund CHF 33'400.00 unter dem budgetierten Nettoaufwand. Diese sind weit-
gehend auf die internen Verrechnungen an die übrigen Dienststellen zurückzuführen. 

Umweltschutz und Raumordnung 

Der Nettoaufwand von rund CHF 59'500.00 liegt praktisch im budgetierten Rahmen. 

Volkswirtschaft 

Der Netto-Ertrag ist um rund CHF 13'700.00 höher als budgetiert. Das Forstrevier Chall hat den 
grössten Teil der vorgesehenen Arbeiten nicht ausgeführt. 

Eigenkapital und Schulden 

Am 31. Dezember 2024 betrugen die mittel- und langfristigen Schulden wie im Vorjahr CHF 2.9 
Mio. 

Nach der Verrechnung des Mehrertrags aus der Erfolgsrechnung von CHF 33'171.37, weist die 
Gemeinde Dittingen einen Bilanzüberschuss von CHF 1'049'411.03 aus. 

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung die Jahresrechnung 2024 in-
klusive der Entnahme von CHF 160'000.00 aus der finanzpolitischen Reserve und der 
enthaltenen Nachtragskredite zu genehmigen. 

Nachfolgend ein Auszug aus dem Jahresabschluss 2024 
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Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission der Gemeinde Dittingen

Bericht zur Prüfung der Rechnung der Einwohneraemeinde vom Jahr 2024

Die GRPK hat die Rechnung der Einwohnergemeinde Dittingen in Bezug auf Vollständigkeit,
Plausibilität und Nachverfolgbarkeit geprüft.

Die Rechnung schliesst bei einem Aufwand von Fr. 3'479'658.27 und einem Ertrag von Fr. 3'512'829.64
mit einem Ertragsüberschuss (Gewinn) von Fr. 33'171,37 ab. Diesem Gewinn liegt die Auflösung von
einer finanzpolitischen Reserve in der Höhe von 160TOO.- zu Grunde.

Zur Überprüfung standen der Kommission die Erfolgsrechnung, die Investitionsrechnung und die Bilanz
sowie sämtliche dazugehörenden Kontenblätter und Belege zur Verfügung, sowie die Abrechnung der
unten aufgeführten Geschäfte.

Die GRPK hat die Rechnung und stichprobenartig auch die Belege geprüft, die aktuelle Buchführung ist
nachvollziehbar.

Sämtliche offenen Fragen konnten in einer Bereinigungssitzung mit einem Ausschuss aus dem
Gemeinderat und der Verwaltung geklärt werden.

Geschäfte wurden keine geprüft, da die Unterlagen zu Diesen nicht zum vereinbarten Zeitpunkt
vorgelegen haben.

Die GRPK empfiehlt der Gemeindeversammlung die Jahresrechnung 2024 zu genehmigen.

Dittin^rl, 22.05.2025l
<-

<-]

Jonas As •ion Denise Stegmüller

->

David Cueni
Präsident




